
Hilfen für schwangere Frauen und für Frauen mit 
Kindern

Wer ist zuständig? Was ist zu beachten?

Kündigungsschutz    von 
Beginn der Schwangerschaft 
und während der Elternzeit 
Arbeitsschutzvorschriften 
für Schwangere u.Stillende

Regierungspräsidium Darmstadt 
Abteilung Arbeitsschutz und 
Sicherungstechnik  
Tel 33090    Mo-Do 8.00 –16.30 Uhr
                                 Fr bis 15.30 Uhr

-bei festem Arbeitsverhältnis

 siehe Mutterschutzgesetz

Arbeitslosengeld I Agentur für Arbeit
Klarenthaler Str. 34, Wsb.
Tel.:949406

-für Arbeitslose mit 
entsprechenden 
Versicherungszeiten

Leistungen für Arbeitslose 
nach SGB II
auch für Schwangere u. 
Frauen mit kleinen Kindern

Amt für Soziale Arbeit
Abt. Hilfe zur Arbeit
Konradinerallee 11
65189 Wsb, Tel.:31-1
bzw. Abt. in den Ortsteilen
Mo Mi 8.00-12.00 Uhr
Mi 13.30-18.00 Uhr

Beratung  
Soziale Hilfe e.V., Bismarckring 3,
65183 Wsb., Tel: 300991, 
Di-Fr 14.00- 15.30 Uhr
(vom Platz der Dt. Einheit eine 
Haltestelle Richtung Dotzheim)

-für erwerbsfähige Personen 
zwischen 15 u. 64 Jahren ohne 
ausreichendes Einkommen, 
wenn grundsätzlich eine 
Erwerbstätigkeit von 
mindestens 
3 Stunden täglich möglich ist 
u.deren 
-hilfebedürftige Angehörige in 
der Bedarfsgemeinschaft 
erhalten Sozialgeld

Kommunale 
Arbeitsvermittlung

Bahnhofstr.55-57,
65185 Wsb.

-für Leistungsbezieher von 
SGBII

Hilfen nach SGB XII Amt für Soziale Arbeit
Konradinerallee 11
65189 Wsb, Tel.: 31-1
bzw.in den Ortsteilen
Mo 8.00-12.00 Uhr
Mi bis18.00 Uhr 

-für hilfsbedürftige nicht 
erwerbsfähige Personen ohne 
Anspruch auf Leistungen für 
Arbeitslose nach SGB II

Wohngeld Wohngeldstelle
Konradinerallee 11
65189 Wsb. Tel.: 31-1
Mo  8.00-12.00 Uhr
Mi bis 18.00 Uhr

-Sachbearbeiter je nach 
Buchstabe
-für wenigVerdienende unter 
bestimmten 
Einkommensgrenzen

Kommunaler 
Wohnungsservice

Bleichstr. 1 , 65185 Wsb.
Mi von 8.00 – 18.00 Uhr
Telefonsprechzeiten täglich außer Mi
9.00-12.00 u.14.00-16.00 Uhr   
Tel.: 31-3163
wohnungsvermittlung@wiesbaden.de

-Schwangere sind bei der 
Wohnungsvergabe vorrangig 
zu behandeln  (Schwangeren 
u. Fam.hilfe Gesetz 1992 )



Wer ist zuständig? Was ist zu beachten?
Bundessstiftung"Mutter 
und Kind" Schutz des 
ungeborenen Lebens

Sozialdienst kath. Frauen 
Platter Str. 80, 65193 Wsb., 
Tel.Terminvergabe.: 952870 
Diakonisches Werk, Rheinstr. 65, 
65185 Wsb.,Tel.: 6091-24
DonumVitae, Ehrengartstr.13,
65201 Wsb.,Tel: 2056806
Pro Familia, Langgasse 3, 
65183 Wsb., Tel.:376516

 Schwangere in Notlagen
-Antragstellung während der 
Schwangerschaft nur in einer 
der Beratungsstellen

Vorsorgeuntersuchungen Frauenarzt/in des Vertrauens Gesetzliche Krankenkasse
Vorsorge u. Nachsorge 
durch Hebammen 

www.hebammen-hessen.de
Liste in den gelben Seiten 

Gesetzliche.Krankenkassen 
erstatten die Kosten

Schwangereninfoabende
-Dr.Horst-Schmidt-Kliniken 
Tel:430, mittwochs 19.30Uhr
-St.Josefs-Hospital Tel:1771520 
zweiter Dienstag im Monat 19.00Uhr
-Asklepios- Paulinen-Klinik
Tel:8472553     letzter Donnerstag im 
Monat 19.00 Uhr

Kurse rund um die Geburt 
und Säuglingskurse
auch in den Kliniken  auf 
Anfrage

Kath.Familienbildung Wiesbaden
Roncallihaus, Friedrichstr. 26-28 
65185 Wsb., Tel.: 174-117 
www.kath-fbs-wiesbaden.de
Ev. Familienbildungsstätte
Schlossplatz 4, Wsb. , Tel.: 524015
www.familienbildung-wi.de
Nachbarschaftshaus Rathausstr 10, 
65203 Wsb. Tel.: 967210,   www.
Nachbarschaftshaus-wiesbaden.de
Frauengesundheitszentrum Sirona 
Schiersteiner Str. 21, Tel.: 301694
www.fgz-sirona.de
Mütterzentrum, Rathaustr.6,
Wsb., Tel.:602476

Gesetzliche  Krankenkassen 
und Privatkassen übernehmen 
auf  Nachfrage eventuell einen 
Teil der Kosten

Haushaltshilfe /
Häusliche Pflege 

bei Krankheit

Caritasverband Wsb. 
Edisonstr. 46 Tel. 586852
Frau Rebenstock-Lehnert 
Diakonisches Werk Wsb.
 Rheinstr. 65, Tel. 36091-33
 

Gesetzliche Krankenkassen 
übernehmen auf Nachfrage 
evt. einen Teil der Kosten
bei Alleinerziehenden 
vermittelt das Jugendamt 
Kurzzeitpflegestellen

Geburtsurkunde Standesamt Wiesbaden
Marktstr.16 ,Wsb.   Tel.: 313413 u. 
317844     Mo –Fr : 8.00-12.00 Uhr
Mitt bis 18.00 Uhr ; bzw Außenstelle 
direkt im Krankenhaus
Meldebehörde
Beantragung Kinderausweis u. 
Eintrag Lohnsteuerkarte mit der 
Geburtsurkunde

-Personalausweis/Pass, 
Familienbuch, Geburts-u. 
Heiratsurkunde mit ins 
Krankenhaus nehmen
(Ausländer auch Orginale mit 
beglaubigter Übersetzung)
- Kopie der Geburtsurkunde 
an Sozialdienst kath. Frauen 
bei Bundesstiftungsantrag



Wer ist zuständig? Was ist zu beachten?

Mutterschaftsgeld
höchstens 13 € pro Tag
-Arbeitgeber zahlt den 
Differenzbetrag zum 
Nettolohn
-6 Wochen vor bis 8 
Wochen nach der Geburt
bei Früh-u. Mehrlingsgeburt 
bis 12 Wochen

Gesetzliche Krankenkassen
-für berufstätige selbst 
krankenversicherte  Frauen mit 
bestimmten Versicherungszeiten
-für freiwillig versicherte 
selbständige Frauen mit Anspruch 
auf Krankengeld
-Sonderregelungen für Beamtinnen

Ärztliche Bescheinigung über 
den mutmaßlichen 
Entbindungstermin bei der 
Krankenkasse vorlegen
(7 Wochen vorm Termin)
-arbeitslose Frauen erhalten 
Mutterschaftsgeld in Höhe des 
Arbeitslosengeldes I bzw. der 
Grundsicherung f. Arbeitslose

Einmaliges
Mutterschaftsgeld
in Höhe von 210 €

Bundesversicherungsamt
Friedrich-Ebert-Allee 38
53113 Bonn, Tel.:0228/619-1888

nicht selbst gesetzlich 
versicherte Berufstätige
(Minijobs, privat Versicherte)

Kindergeld
184 €      1.und 2.Kind
190 €      3. Kind
215 €      ab 4. Kind

Kindergeldzuschlag
bis zu 140 € bei eigenem 
Einkommen ohne AlGII 
unter bestimmten Verdienst-
u.Vermögensgrenzen

Familienkasse  (oder Arbeitgeber )
Buslinie 14
Klarenthaler Str.34
65197 Wiesbaden
(1.Stock Zimmer 122)
Mo,Di,Fr   8.00-12.00 Uhr
Do             8.00-12.30 Uhr
                14.30-18.00 Uhr

Tel.:01801/546337
Fax: 0611/9494511
E-Mail:      Familienkasse-
Wiesbaden@arbeitsagentur.de
(www.arbeitsagentur.de )
-Antrag ausfüllen und mit 
Geburtsurkunde abgeben
-Automatische Ansage der 
Zahlungstermine:
01801/924586

Elterngeld

-Antrag telefonisch 
anfordern, ausfüllen 
zusammen mit 
Verdienstbescheinigungen u. 
Geburtsurkunde abgeben

Versorgungsamt Wsb

John F. Kennedy Straße 4
65189 Wiesbaden
Tel:7157-0 (190 bis 196-202)
Mo-Do   8.00-15.30 Uhr
Fr           8.00-12.00 Uhr
Buslinie 5, 45

keine Anrechnung auf 
Hilfen nach SGB II
nur bis Ende 2010 

-auch für Schülerinnen,
Studentinnen u. 
Auszubildende
-Berufstätigkeit bis zu 30 
Stunden pro Woche möglich

Elternzeit
bis zu 3 Jahren nach der 
Geburt
1 Jahr kann übertragen 
werden bis zum 8. 
Geburtstag

Arbeitgeber
schriftl. Mitteilung spätestens 7 
Wochen vor der geplanten Elternzeit

-bei festem Arbeitsvertrag 
-Mitgliedschaft in der 
gesetzl.Krankenversicherung 
bleibt beitragsfrei bestehen
-Kind ebenfalls beitragsfrei

Hotline für  Familien-
fördernde  Leistungen

Tel.: 0180 2358376

Altersversorgung 
für kinderbetreuenden 
Elternteil

Gesetzliche Rentenversicherung -3 Jahre Erziehungszeit
(Kinder vor 1992 geboren:
 1  Jahr) )

Wiesbadener Tafel e.V.
-für Bedürftige
 (SGBII Bescheid u. Perso)

Stephanuskirche,Klarenthaler Str.22b 
65197 Wsb.,
Tel. 95 66 377

www.wiesbadener-tafel.de 
Erstaufnahme 1.u.3. Mittwoch
13.00-14.00 h

SecondHand-Warenhaus Otto Wallach Str.16, 65203 Wsb.

Tel. 95305 50

www.bauhaus-wiesbaden.de
Mo-Fr 10.-19.00 Sa –14.00h



Wer ist zuständig? Was ist zu beachten?

Unterhalt für das Kind 
Unterhaltsvorschuss 
längstens 6 Jahre lang ab 
Geburt des Kindes 
innerhalb der ersten 
12 Jahre 

Vater des Kindes 

Jugendamt
Konradinerallee 11
65189 Wiesbaden 
Tel.: 31-3460

für Kinder (§ 1615a BGB)
-für alleinerziehende Mütter, wenn
der KV seiner Unterhaltspflicht nicht 
nachkommt (Angaben erforderlich)
Unabhängig vom Einkommen der 
Mutter
Beistandschaft zur 
Vaterschaftsfeststellung
beim Jugendamt möglich

Betreuungsunterhalt
6 Wochen vor bis 8 
Wochen nach der Geburt 
des Kindes
-bis 3 Jahre nach der 
Geburt für die betreuende 
Mutter

Vater des Kindes
(nach Feststellung der 
Vaterschaft evtl. durch 
Feststellungsklage)

-vgl § 1615 l (1) BGB soweit von der 
Mutter wegen Pflege u. Erziehung eine 
Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden 
kann
-evtl. Antrag auf einstweilige 
Verfügung gegen den Vater beim 
Amtsgericht möglich

Früherkennungs- 
untersuchungen

Kinderarzt/in des 
Vertrauens

Kinder sind in der gesetzlichen 
Krankenkasse eines Elternteils 
beitragsfrei

Kinderbetreuung Jugendamt Wsb.
erteilt Auskunft über 
Kinderkrippen, Tagesstätten, 
Horte und Pflegestellen 
Konradinerallee 11
Tel.: 31-2655 u. 31-3216

-für einkommensschwache Eltern 
übernimmt das Sozialamt einen Teil 
der Kosten; Alleinerziehende, 
Studentinnen Azubis erhalten 
Unterstützung bei der Finanzierung 
vom Jugendamt

Private Kinderbetreuung
-Rasselbande , Tel:1372098 
Seerobenstr.27,Hellmundstr.5
-Königskinder-Club, 
Neugasse 21, Tel:3605507
-Friedels Tagesmütter imPark
Tel:51515, Thorwaldsena.59

Großmütterservice Wiesbaden 
-Enkel dich jung
Ev.Familienbildungsstätte,  Emser 
Str.3, 65195 Wsb., Tel:53169688, 
montags 11.00-14.00 Uhr

Tagesmüttervermittlung Treffpunkt Tagesmütter
Kinderbrücke
Bahnhofstr.55-57,65185Wsb.
Ev.Familienbildungsstätte 
Initiativgruppe Tagesmütter 

Tel.:31-4263  Fax.:0611/2059751
Frau Bootz, Frau Hassenpflug, 
Frau Drinda-Röhr 
-Ansprechpartnerin Frau Giefer
Tel: 5319319

bei Erkrankung- eines 
Kindes 
bis zu 12 Jahren 
Arbeitsfreistellung

Gesetzliche Krankenkasse 
Privatversicherungen haben 
Sonderregelungen 
Arbeitgeber

-jeder versicherte Elternteil je Kind bis 
zu 10 Tagen bei mehreren Kindern 
insgesamt höchstens 25 Arbeitstage
-Alleinerziehende erhalten 20 Tage 
(höchstens 50 Tage) 
-besondere Vereinbarungen im 
Arbeitsvertrag möglich

Stand April 2011 / ohne Gewähr

Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
Platter Str. 80, 65193 Wiesbaden

Tel: 0611 – 95 28 70, Fax: 0611 – 5900422,
www.skf-wiesbaden.de   Mail: info@ skf-wiesbaden.de     

ww


